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5.   Rahmenbedingungen schulischer Umweltbildung 

5.1   Umweltbildung als Teil innerer Schulentwicklung 

Die Schule und das gesamte Schulleben sind Felder, in denen ökologisches, 
ökonomisches und soziales Lernen und Handeln im Sinne einer zeitgemäßen 
schulischen Umweltbildung und auch der Agenda 21 eingeübt und vorbereitet werden.

Im Rahmen ihrer inneren Entwicklung geben sich die Schulen ein Schulprogramm. 
Aspekte der Umweltbildung und einer nachhaltigen Entwicklung sind dabei 
wesentliche Bestandteile. In diesem Prozess bieten sich den Schulen Chancen für ein 
ökologisch orientiertes Profil, z.B. durch die Erstellung eines Umweltaudits an der 
Schule, die Mitwirkung an der lokalen Agenda 21 oder durch Kontakte mit Schulen aus 
aller Welt. Jede Schule sollte Inhalte und Wege der Umweltbildung dauerhaft in die 
tägliche Praxis integrieren, um die Akzeptanz der Inhalte und die 
Handlungskompetenz bei den Schülern zu fördern.

Schule - 
Schulprogramm - 
Schulprofil

5.2   Umweltbildung als schulische Gemeinschaftsaufgabe 

Die Entwicklung eines Umweltbildungskonzepts und seine Verankerung im 
Schulprogramm und -profil kann nur gelingen, wenn die Schulleitung 
entsprechende Initiativen mitträgt, unterstützt oder selbst einbringt. Dies gilt 
insbesondere für die Planung größerer Projekte wie die Gestaltung eines 
umweltfreundlichen Schulgeländes und -betriebs oder die Durchführung eines 
Umweltaudits. Das Lehrerkollegium erarbeitet unter der Mitwirkung der 
Schulleitung als pädagogisches Team gemeinsam konkrete Ziele der 
Umweltbildung an der eigenen Schule und löst Probleme kooperativ.

Schulleitung - 
Lehrerkollegium

   

An jeder Schule soll eine Koordinierungsgruppe für Umweltbildung eingerichtet 
werden, die eng mit der Schulleitung zusammenarbeitet. Es hat sich in der Praxis 
bewährt, wenn diese an größeren Schulen in der Regel aus drei Lehrkräften 
sowie Schüler- und Elternvertretern besteht. Sie ist das Gremium, das die im 
Schulprogramm festgelegten Maßnahmen konkretisiert und weiterentwickelt, 
Projekte vorbereitet und plant sowie mit außerschulischen Partnern 
zusammenarbeitet, auch im Rahmen von Initiativen der Agenda 21. An kleinen 
Schulen kann diese Aufgabe eine Lehrkraft als Beauftragter für Umweltbildung, 
unterstützt von Schüler- und Elternvertretern, übernehmen. Eine besonders enge 
Abstimmung der Bereiche Umweltbildung und Entwicklungszusammenarbeit ist 
unerlässlich. 

Koordinierungsgruppe 
für Umweltbildung

   

Voraussetzung für das Gelingen schulischer Umweltbildung ist auch, dass sich 
alle Beteiligten wie die Schulleitung, die Lehrkräfte, die Schüler und Eltern, zu 
einem Team finden, z.B. auch im Rahmen des Schulforums. Nach Bedarf und 
Notwendigkeit wirken auch Vertreter des Sachaufwandsträgers und der 
Hausmeister mit. Fähigkeiten und Begabungen sowie der Sachverstand aller 
Beteiligten sollen zum Tragen kommen.

Teamentwicklung – 
Schulforum

5.3   Kooperationsnetz Umweltbildung 

Umweltbildung ist über die Schule hinaus eine wichtige Gemeinschaftsaufgabe, 
die nur durch Bündelung der Kräfte zu bewerkstelligen ist. Das Angebot 
außerschulischer Informations-, Beratungs- und Bildungsmöglichkeiten aus dem 
ökologischen, ökonomischen und sozialen Bereich ergänzt die familiären und 
schulischen Erfahrungsmöglichkeiten. Kooperationspartner können Behörden 
sein, z.B. die Untere Naturschutzbehörde oder das Forstamt, ferner Umwelt- 
und Naturschutzverbände, soziale, kulturelle und kirchliche Institutionen, 
Wirtschaftsunternehmen.

Das örtliche Umfeld bietet vielfältige Möglichkeiten der aktiven Teilhabe, 
insbesondere im Rahmen von kommunalen Initiativen der Agenda 21 oder bei 
Projekten zur kinder- und jugendfreundlichen Gestaltung der Gemeinde. 

Umweltbildung als 
Gemeinschaftsaufgabe



Vertreter der Schule sollen den Kontakt zu solchen Einrichtungen suchen und 
pflegen, um den Schülerinnen und Schülern dieses erweiterte Handlungsfeld 
der Umweltbildung zu erschließen.

   

Die Schulen sollen Umweltstationen als Service- und Kompetenzzentren nutzen. 
Diese verknüpfen schulische, außerschulische und familiäre Umweltbildung und 
verfügen über ein vielseitiges Spektrum an Methoden, das von Vorträgen, 
Kursen, Seminaren, Foren, Lehrgängen, Exkursionen bis zu Werkstätten und 
Kurz- bzw. Langzeitprojekten reicht. Angebote der Umweltstationen sind nach 
Möglichkeit in die staatliche Lehrerfortbildung einzubinden. 

Umweltstationen

   

Um den Erfahrungsaustausch zwischen den Schulen zu fördern, ist es von 
Nutzen, Schulnetze zur Umweltbildung aufzubauen. Zentrale, regionale und 
lokale Arbeitskreise bilden dabei in Verbindung mit einem elektronischen Forum 
wesentliche Elemente der Vernetzung. Die vorhandenen personellen und 
fachlichen Kompetenzen (z.B. Fachberater für Umweltbildung, 
Landesarbeitsgruppe) sollen einbezogen werden.

Kontakte mit Umweltschulen in Europa, mit UNESCO- und Globe-Schulen 
dienen der Entwicklung internationaler Partnerschaften und fördern das 
Verständnis für ökologische und soziale Anliegen in anderen Ländern.

Schulnetze

5.4   Maßnahmen zur Umsetzung der Richtlinien 

In allen künftigen Lehrplänen sind die Grundsätze, Inhalte und Methoden der Richtlinien 
schulart- und jahrgangsstufengerecht zu verankern.

Lehrpläne

   

Inhalte und Methoden der Umweltbildung sollen in allen Phasen der Lehrerbildung, im 
Rahmen des Lehramtsstudiums und während des Vorbereitungsdiensts für das Lehramt ggf. 
prüfungsrelevant, Berücksichtigung finden. Die Lehrerfortbildungwird auf allen Ebenen 
intensiviert. Dazu werden eigene Veranstaltungen zur Umweltbildung durchgeführt oder 
Kursbausteine zur Umweltbildung in geeignete Fortbildungsmaßnahmen integriert. 
Regionale, lokale und schulinterne Veranstaltungen bilden den Schwerpunkt des Angebotes, 
in das auch Angebote aus dem örtlichen Umfeld, insbesondere das der Umweltstationen, 
einbezogen werden sollen. Die lokale Fortbildung wird von den Fachberatern für 
Umweltbildung gefördert. In den schulinternen Fortbildungsplänen soll Umweltbildung 
systematisch berücksichtigt werden. Die zentrale Lehrerfortbildung dient vorrangig der 
Entwicklung exemplarischer Fortbildungsprojekte, der Schulung von Multiplikatoren und dem 
überregionalen Erfahrungsaustausch. 

Lehrerbildung

   

Die Schulaufsicht fördert und überprüft die Umsetzung der in den Richtlinien genannten 
Grundsätze und Rahmenbedingungen. Bei der dienstlichen Beurteilung werden Aktivitäten 
im Bereich der Umweltbildung in angemessener Weise gewürdigt.

Schulaufsicht


